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1 Aufgabenstellung 

Der Berliner Senat erarbeitet derzeit das Solargesetz, das künftig Gebäudeeigentümer_innen von 
nicht-öffentlichen Gebäuden zur Installation einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) verpflichten soll. 
Die Pflicht soll für Neubauten gelten sowie für Bestandsgebäude im Falle von wesentlichen Umbauten 
des Daches. Der Gesetzesinitiative liegt die Annahme zugrunde, dass die Installation und der Betrieb 
einer PV-Anlage üblicherweise wirtschaftlich sind. Um diese Annahme zu überprüfen, wurde das 
Fraunhofer ISE im Rahmen der Arbeiten für den Masterplan Solarcity Berlin von der Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin gebeten, die Wirtschaftlichkeit der Installation von PV-An-
lagen in Berlin für vorgegebene Fälle zu untersuchen. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in diesem 
Kurzgutachten zusammengefasst. 

2  Grundsätzliche Bemerkungen zum Wirtschaftlichkeitsnachweis 

Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie z.B. dem Standort 
(Globalstrahlungsstärke), der Umgebung (Verschattung), den baulichen Gegebenheiten (Ausrichtung, 
Montagebedingungen, elektrischer Anschluss, etc.), der Marktentwicklung (Preis für Investition und 
Montage), der Gebäudenutzung (möglicher Anteil des Selbstverbrauchs des Solarstroms) und den ge-
setzlichen Regelungen (Höhe der Einspeisevergütung, Geschäftsmodell). Es ist somit nicht abschlie-
ßend möglich, die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen für alle Gebäude und alle Rahmenbedingungen 
durch eine pauschale Berechnung nachzuweisen oder eine einfache Berechnungsmethode bereitzu-
stellen, mit der durch Variation weniger Parameter alle Varianten von PV-Anlagen angemessen be-
rücksichtigt werden können.  

Dieses Kurzgutachten zeigt deshalb durch die folgenden Berechnungen, dass die Wirtschaftlichkeit für 
ausgewählte relevante und typische Fälle von PV-Anlagen in der Regel gegeben ist. Auf dieser Basis 
kann davon ausgegangen werden, dass die große Mehrzahl der PV-Anlagen in Berlin wirtschaftlich ist. 
Die untersuchten Fälle richten sich nach den im Solargesetz vorgesehenen Mindestgröße der PV-Anla-
gen, die bei 30 % der Bruttodachfläche für Neubauten liegt. Bei Bestandsbauten beträgt die Mindest-
größe 30 % der Nettodachfläche, wobei die Leistung nicht größer als 3 kW bei Wohngebäuden mit 
max. 2 Wohneinheiten (WE), 6 kW bei Wohngebäuden mit mehr als 2 WE und 6 kW bei Nichtwohnge-
bäuden sein muss. 

Eine Herausforderung des Wirtschaftlichkeitsnachweises besteht darin, dass dieser zuverlässig nur für 
PV-Anlagen unter bekannten Rahmenbedingungen erbracht werden kann. Für die in Zukunft im Rah-
men einer PV-Pflicht zu erstellenden PV-Anlagen können über die dann gültigen Rahmenbedingungen 
nur Annahmen getroffen werden. Da Prognosen sowohl der künftigen Preisentwicklung als auch der 
künftigen regulativen Bedingungen naturgemäß unsicher sind, wäre ein Wirtschaftlichkeitsnachweis 
auf Basis von Hochrechnungen nicht ausreichend belastbar, weshalb darauf verzichtet wird. Allerdings 
wird davon ausgegangen, dass die regulativen Rahmenbedingungen (d.h. im Wesentlichen das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz EEG) auch weiterhin der Preisentwicklung von PV-Anlagen angepasst werden 
und sich so weiterentwickeln, dass sich die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen künftig nicht verschlech-
tern wird.  

Im Folgenden werden deshalb die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die aktuellste verfügbare Da-
tenbasis für März/April 2019 durchgeführt und es wird davon ausgegangen, dass die damit als wirt-
schaftlich identifizierten PV-Anlagen auch künftig wirtschaftlich sein werden. Grundlage für diese 
Annahme ist die Zielsetzung der Bundesregierung für den Ausbau der erneuerbaren Energien, die im 
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EEG festgelegt ist. Nach § 1 Abs. 2 EEG 2021 ist das Ziel des Gesetzes, bis zum Jahr 2030 den Anteil des 
aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms auf 65 % zu erhöhen und nach Abs. 3 vor dem Jahr 2050 
den gesamten Strom, der erzeugt oder verbraucht wird, treibhausgasneutral zu erzeugen (EEG 2021 
zuletzt geändert 21.12.2020). Nach Abs. 4 soll der für die Erreichung der Ziele erforderliche Ausbau der 
erneuerbaren Energien stetig, kosteneffizient und netzverträglich erfolgen. Um dies zu erreichen, 
wurde in § 4 Abs. 3 EEG 2021 der jährliche Bruttozubau von PV-Anlagen auf 5 GW pro Jahr zwischen 
2022 und 2026 sowie 6 GW pro Jahr zwischen 2026 und 2028 erhöht, was eine deutliche Anhebung 
gegenüber dem noch im EEG 2017 angestrebten Bruttozubau von 2,5 GW pro Jahr darstellt. Dies belegt 
die Absicht der Bundesregierung, auch weiterhin die regulativen Rahmenbedingungen so zu gestalten 
und an die reale Markt- und Preisentwicklung anzupassen, dass ein ausreichender PV-Ausbau stattfin-
det. Ein beschleunigter Marktausbau setzt jedoch voraus, dass sich die Wirtschaftlichkeit von PV-Anla-
gen eher verbessert als verschlechtert, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die aktuell 
festgestellte Wirtschaftlichkeit für die betrachteten PV-Anlagenfälle auch künftig vorhanden ist, so-
lange in der Fördersystematik keine strukturellen Änderungen erfolgen, die bestimmte Anlagenfälle 
bevorzugen oder benachteiligen. 

Dafür, dass sich die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen nicht verschlechtert, sprechen auch die sinken-
den Anlagenpreise, so haben sich die Modulpreise von Januar 2015 bis Januar 2019 von ca. 600 €/kW 
auf ca. 300 €/kW halbiert (ZSW und Bosch & Partner 2019) und es wird erwartet, dass durch techni-
schen Fortschritt und die Weiterentwicklung von Produktionsmethoden die Preise weiter fallen wer-
den (Kost et al. 2018). Da allerdings die Installations- und Montagekosten mittlerweile über 50 % der 
PV-Anlagenpreise ausmachen und diese nur langsam abnehmen oder stagnieren, werden die PV-An-
lagenpreise künftig vermutlich langsamer sinken als in der Vergangenheit.  

Parallel dazu wurde auch die EEG-Vergütung in den letzten Jahren reduziert, beispielsweise ist sie zwi-
schen Januar 2019 und Januar 2021 für PV-Anlagen bis 10 kW von 11,87 €ct/kWh auf 8,56 €ct/kWh 
gesunken, was einer Abnahme um 28 % innerhalb von zwei Jahren entspricht (Bundesnetzagentur 
2020b). Das im Dezember 2020 beschlossene EEG 2021 weist nun allerdings einige Besserstellungen 
für die PV-Anlagen gegenüber dem EEG 2017 auf. So gilt die EEG-Umlagebefreiung künftig für PV-An-
lagen bis 30 kW (bislang bis 10 kW), der Mieterstromzuschlag wurde deutlich erhöht und für PV-Anla-
gen, die nach 20 Jahren aus der EEG-Vergütung ausscheiden, wurde eine Anschlussregelung festgelegt, 
was den Weiterbetrieb erlaubt und eine geringe Vergütung in Höhe des Marktwerts des Solarstroms 
ermöglicht. In der Summe kann von einer ähnlich guten Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen im Jahr 
2021 wie im Jahr 2019 ausgegangen werden, womit die Gültigkeit der folgenden Berechnungen für die 
kommenden Jahre belegt ist. 

3 Definition Wirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeit der Investition in eine PV-Anlage kann unterschiedlich definiert werden. Dies 
bezieht sich sowohl auf die Methodik der zugrundeliegenden Wirtschaftlichkeitsrechnung (Kostenver-
gleich, Rentabilität, Amortisation) als auch auf die angenommenen Randbedingungen und den festge-
setzten Wert, ab dem die Investition als „wirtschaftlich“ betrachtet wird (z.B. ab der Erzielung einer 
bestimmten Rendite). 

Da eine Solarpflicht nicht das Ziel hat, den Investoren eine Mindestrendite zu gewährleisten, sondern 
den Zubau von PV-Anlagen zu beschleunigen unter der Voraussetzung, dass der Bau der PV-Anlagen 
für die Investoren „wirtschaftlich vertretbar“ ist, werden in diesem Kurzgutachten keine Renditen für 



Masterplan Solarcity Berlin – Wirtschaftlichkeit PV-Anlagen Seite 4 l 20 
   
 

 

PV-Anlagen berechnet. Stattdessen wird derselbe Ansatz gewählt wie im Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
das am 1. November 2020 in Kraft getreten ist. Dieses fordert für die Sanierungsmaßnahmen in Ge-
bäuden die wirtschaftliche Vertretbarkeit und definiert in §5: „Anforderungen und Pflichten gelten als 
wirtschaftlich vertretbar, wenn generell die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der üblichen Nut-
zungsdauer durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden können. Bei bestehenden Ge-
bäuden, Anlagen und Einrichtungen ist die noch zu erwartende Nutzungsdauer zu berücksichtigen.“ 
(GEG 2020) 

In Bezug auf die PV-Pflicht sind nicht nur die Einsparungen, sondern zusätzlich auch die erzielten Ein-
nahmen aus dem Verkauf des Solarstroms zu berücksichtigen. Was die Nutzungsdauer von PV-Anlagen 
angeht, wird heute meist von 30 und mehr Jahren ausgegangen. Viele Modulhersteller geben Leis-
tungsgarantien über 25 oder mehr Jahre und es sind mittlerweile eine größere Zahl von PV-Anlagen 
aus den 1990er Jahren bekannt, die seit mehr als 25 Jahren in Betrieb sind. Es ist deshalb sehr realis-
tisch, von einer Nutzungsdauer von mindestens 25 Jahren auszugehen. 

Die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen wird deshalb in Anlehnung an das GEG im Folgenden als ge-
geben angesehen, wenn „generell die erforderlichen Aufwendungen für die Installation und den Be-
trieb einer PV-Anlage innerhalb der üblichen Nutzungsdauer von 25 Jahren durch die eintretenden 
Einsparungen und die durch die PV-Anlage erzielten Erlöse erwirtschaftet werden können; bei be-
stehenden Gebäuden wird die noch zu erwartende Nutzungsdauer berücksichtigt“. 

4 Berechnungsmethode 

Für Wirtschaftlichkeitsberechnungen von PV-Anlagen können die Berechnungsmethodik der verschie-
denen Zahlungsströme sowie die notwendigen Annahmen und Setzungen der Eingangsparameter und 
Randbedingungen variieren. Die Unterschiede liegen dabei vielfach im Detail, so dass es für Außenste-
hende schwierig ist, die Berechnungen nachzuvollziehen und die Ergebnisse aus unterschiedlichen 
Quellen zu vergleichen. 

Um eine möglichst große Transparenz bezüglich der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für PV-Anlagen 
zu erreichen und allen Interessierten die Durchführung eigener Berechnungen auf derselben Basis zu 
ermöglichen, wurden die Wirtschaftlichkeitsberechnungen in diesem Gutachten mit dem Excel-Werk-
zeug „Wirtschaftlichkeit von Solarstrom“ des Münchner Umweltinstituts e.V. durchgeführt. Das Insti-
tut bietet die Berechnungssoftware kostenfrei auf ihrer Internetseite zum Download an 
(Umweltinstitut München e.V. 2020). 

Im Wirtschaftlichkeitsrechner wird die Amortisationszeit bis maximal 20 Jahre berechnet. Wird diese 
überstiegen, erfolgt die Angabe „>20 Jahre“. Der Grund hierfür ist, dass die ökonomischen Bedingun-
gen für die Einspeisung von Solarstrom durch PV-Anlagen nach dem Ende des EEG-Vergütungszeit-
raums von 20 Jahren bislang nicht vollständig klar waren. Ob sich eine PV-Anlage mit einer Amortisa-
tionszeit größer 20 Jahre innerhalb der Nutzungsdauer von 25 Jahren amortisiert, kann somit oftmals 
nicht abschließend abgeschätzt werden. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass PV-Anlagen 
mit einer Amortisationszeit von knapp unter 20 Jahren noch einen deutlichen Abstand zur Wirtschaft-
lichkeitsschwelle aufweisen, da die Nutzungsdauer 25 Jahre beträgt. Darüber hinaus verbessert sich 
mit dem o.g. EEG 2021 die Regelung für Altanlagen. 
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5 Randbedingungen 

Für die Amortisationsrechnungen sind eine ganze Reihe von Randbedingungen zu definieren. Um die 
Berechnungen nachvollziehen zu können, sind die in diesem Gutachten getroffenen Annahmen für die 
verschiedenen Parameter im Folgenden aufgelistet. Für die Annahmen wurden möglichst repräsenta-
tive und typische Werte genutzt. 

Anlagenpreise Verwendet wurde die aktuellste repräsentative Quelle für PV-Anlagen-
preise in Deutschland vom März 2019 (ZSW und Bosch & Partner 2019)   
Folgende Preisangaben wurden der Tab. 11 des Berichts entnommen: 
PV-Anlage mit 5 kW: 1.300 €/kW 
PV-Anlage mit 30 kW: 1.040 €/kW 
PV-Anlage mit 60 kW: 970 €/kW 
PV-Anlage mit 100 kW: 940 €/kW 
Die Preise für Anlagen mit einer Leistung zwischen diesen Stützstellen wur-
den linear interpoliert. Für die betrachteten Fälle (siehe unten) errechnen 
sich somit folgende Anlagenpreise: 
3,00 kW: 3.962 € (1.321 €/kW) 
4,60 kW: 5.999 € (1.304 €/kW) 
6,13 kW: 7.901 € (1.288 €/kW) 
6,00 kW: 7.738 € (1.290 €/kW) 
15,85 kW: 18.816 € (1.187 €/kW) 
42,27 kW: 42.748 € (1.011 €/kW) 
31,65 kW: 32.794 € (1.036 €/kW) 
84,40 kW: 80.323 € (952 €/kW) 

EEG-Vergütung Es wurde angenommen, dass die PV-Anlagen, für die im März 2019 ein An-
gebot mit den oben genannten Preisen vorlag, im April 2019 ans Netz ange-
schlossen wurden. Somit wurden bei der Berechnung die EEG-Vergütungs-
sätze vom April 2019 verwendet (Bundesnetzagentur 2020a). 
Für die Berechnung müssen die Anlagenpreise und die EEG-Vergütung vom 
selben Zeitraum stammen, da sich die Absenkung der Vergütung am Anla-
genzubau orientiert, der u.a. von der Anlagenpreisentwicklung abhängt. Da 
keine aktuelleren repräsentativen Daten für die Anlagenpreise vorliegen er-
folgt die Berechnung für PV-Anlagen, die im April 2019 ans Netz angeschlos-
sen wurden.  

Solaranlagenertrag Die durchschnittlichen jährlichen Solarstromerträge wurden mit dem im In-
ternet verfügbaren PV Geographical Information System PVGIS der EU be-
rechnet (EU Science Hub 2020). Für den Standort Berlin wurden unter Ver-
wendung  von kristallinen Solarmodulen („Cristalline Silicon“) und unter An-
nahme von typische Anlagenverlusten („system loss“) von 14 % die Solar-
stromerträge für unterschiedliche Ausrichtungen und Neigungen der Anla-
gen wie folgt berechnet: 
Südausrichtung 45° Neigung:  1.021 kWh/m²a 
Süd-Ostausrichtung 45° Neigung:  962 kWh/m²a 
Ostausrichtung 45° Neigung:  785 kWh/m²a 
Gemischte Ost-Westausrichtung mit 15° Neigung:  839 kWh/m²a 
Der Solarstromertrag nach Westen ist etwas geringer als nach Osten auf-
grund der typischen Wetterbedingungen am Morgen (Sonne von Osten) 
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und am Abend (Sonne von Westen), doch wenn ein Westdach vorhanden 
ist, ist in den meisten Fällen auch ein Ostdach vorhanden, weshalb die 
Ostausrichtung verwendet wurde. 

Verschattung Eine Verschattung wurde bei den Berechnungen der Solarstromerträge 
nicht berücksichtigt, da hierfür keine Annahmen vorliegen und davon aus-
gegangen wird, dass ein Investor einen möglichst unverschatteten Bereich 
auf seinem Dach zur Installation einer PV-Anlage wählt. Ist eine PV-Anlage 
teilweise / zeitweise oder ganz / dauerhaft verschattet, reduziert sich der 
Solarstromertrag und die Amortisationszeit verlängert sich. 

Dachgrößen und  
PV-Anlagengrößen 

Auf Basis von Literaturwerten wurden die folgend aufgeführten durch-
schnittlichen Dachgrößen für die verschiedenen Gebäudetypen für Berlin 
typisch angenommen (htw Berlin und DGS Berlin 2020). Daraus wurden die 
Anlagengrößen abgeleitet, wobei von einem Flächenbedarf einer PV-Anlage 
von 6 m² Dachfläche pro kW Leistung ausgegangen wurde. 
Einfamilienhaus: 92 m² Bruttodachfläche (BDF).  
Bei einem Satteldach sind davon 50% in eine südliche Richtung ausgerichtet 
und davon stehen typischerweise 80 % als Installationsfläche zur Verfü-
gung. Daraus errechnet sich eine Fläche von 36,8 m² und eine Anlagenleis-
tung von 6,13 kW. 
Bei Neubauten sind als Mindestgröße 30 % der BDF für die PV-Anlage zu 
nutzen, dies sind 27,6 m² und entspricht 4,6 kW. 
Im Bestand beträgt die Mindestanlagengröße 3,0 kW bei bis zu 2 WE. 
Kleines MFH mit 15 WE: 317 m² BDF. 
Die Maximalleistung errechnet sich für ein Flachdach aus 80 % der BDF 
(253,6 m²), woraus sich eine Leistung von 42,26 kW ergibt. Auf dem Flach-
dach können die Modulreihen abwechselnd nach Osten und nach Westen 
ausgerichtet installiert werden mit einer Neigung von z.B. 15°.  
Im Neubau ergibt sich eine Mindestfläche von 30 % der BDF (95,1 m²) und 
damit eine PV-Leistung von 15,85 kW. 
Im Bestand beträgt die Mindestgröße 6,0 kW, da mehr als 2 WE. 
Großes MFH mit 30 WE: 633 m² BDF. 
Für ein Flachdach berechnet sich die Maximalleistung aus 80 % der BDF 
(506,4 m²), woraus sich eine Leistung von 84,4 kW ergibt. Die Modulreihen 
werden abwechselnd in Richtung Ost und West ausgerichtet.  
Im Neubau ergibt sich eine Mindestfläche von 30 % der BDF (189,9 m²) und 
damit eine PV-Leistung von 31,65 kW. 
Im Bestand beträgt die Mindestgröße 6,0 kW, da mehr als 2 WE. 

Selbstverbrauchs-
anteil 

Bei Einfamilienhäusern beträgt der Selbstverbrauch des erzeugten Solar-
stroms etwa 30 %, wenn pro Jahr etwa so viel Solarstrom erzeugt wird, wie 
im Gebäude verbraucht wird. Wird deutlich mehr Solarstrom erzeugt, redu-
ziert sich der Anteil. 
Bei Mehrfamilienhäusern wird angenommen, dass der Allgemeinstrom ca. 
4.500 kWh pro Jahr beträgt (ebd.). Dieser kann durch die Solarstromanlage 
teilweise gedeckt werden (z.B. für Beleuchtung, die tagsüber eingeschaltet 
wird oder Umwälzpumpen, die dauerhaft laufen). Es wird angenommen, 
dass in kleinen MFH 6 % des Solarstrom und in großen MFH 3 % des Solar-
stroms direkt für den Allgemeinstrom genutzt werden kann. 
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6 Betrachtete Fälle 

Um die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen im Geltungsbereich der Solarpflicht zu bewerten, muss diese 
für typische und repräsentative Fälle in Bezug auf die relevanten Einflussfaktoren geprüft werden. Fol-
gend sind die wesentlichen Wirtschaftlichkeitsfaktoren und deren Variationen dargestellt. 

Einflussfaktor Variation des Faktors 

PV-Anlagenpreis / 
Anlagengröße 

Der Preis einer PV-Anlage ist in erster Näherung proportional zu ihrer Leistung 
(ausgedrückt in €/kW), wobei mit wachsender Anlagengröße der spezifische 
Preis etwas sinkt. Somit ist es sinnvoll, die Berechnungen für unterschiedliche 
Größenklassen durchzuführen. Dabei sind die nach Solargesetz vorgesehenen 
Mindestgrößen der PV-Anlagen zu beachten. 

Ausrichtung der 
PV-Anlagen /  
Solarstromertrag 

Der spezifische Solarstromertrag (Stromertrag pro kW Leistung) hängt von der 
Ausrichtung der PV-Anlage ab. Der größte Jahresertrag ergibt sich bei einer 
Ausrichtung nach Süden mit einer Neigung von ca. 40°, der Jahresertrag nach 
Osten oder Westen mit einer Neigung von 40° liegt 20 % bis 25% niedriger als 
der Maximalertrag. Für die Berechnungen wird die übliche Neigung von Sat-
teldächern von 45° verwendet, die nur unwesentlich vom optimalen Nei-
gungswinkel abweicht. 
Auf Flachdächern können PV-Anlagen optimal nach Süden ausgerichtet wer-
den, um den spezifischen Solarstromertrag zu optimieren. Wenn eine mög-
lichst große Anlagenleistung installiert werden soll, werden die Modulreihen 
jedoch nicht nach Süden mit entsprechendem Reihenabstand, sondern ab-
wechselnd nach Osten und nach Westen mit einer Neigung von z.B. 15° aus-
gerichtet, so wird eine gegenseitige Verschattung vermieden und die Modul-
reihen können ohne große Abstände installiert werden. Der Ertrag ist in die-
sem Fall ca. 18 % niedriger als der Maximalertrag nach Süden mit 40° Neigung. 

Einspeisevergü-
tung 

Die Vergütung für eingespeisten Solarstrom richtet sich in den Berechnungen 
nach dem EEG 2017 für Anlagen, die im April 2019 ans Netz angeschlossen 
wurden (siehe Kap. 2.). Sie ist für Anlagen auf Wohngebäuden gestuft nach 
Leistung bis 10 kW, über 10 und 40 kW und über 40 bis 100 kW. Für PV-Anla-
gen auf Nichtwohngebäuden gibt es nur eine Vergütungshöhe bis 100 kW.    

Geschäftsmodell Die Erlöse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hängen stark vom gewählten 
Geschäftsmodell ab. Im Wesentlichen sind dabei folgende Fälle zu unter-
scheiden:  
1. Volleinspeisung mit Vergütung nach EEG 
2. Selbstverbrauch eines Teils des erzeugten Solarstroms und Resteinspei-
sung mit Vergütung nach EEG 
3. Mieterstrommodell 
Der Betrieb einer PV-Anlage ist umso profitabler, je größer der Anteil des So-
larstroms ist, der selbst verbraucht werden kann, denn dem selbstverbrauch-
ten Solarstrom mit Stromgestehungskosten von ca. 10 €ct/kWh stehen ein-
gesparte Stromkosten von ca. 20 bis 30 €ct/kWh gegenüber. Ist kein Selbst-
verbrauch möglich, weil der PV-Anlageneigentümer das Gebäude nicht selbst 
nutzt und deshalb keinen eigenen Strom verbraucht, bleibt entweder die 
Volleinspeisung mit Vergütung nach EEG oder das Mieterstrommodell. Die 
Volleinspeisung mit Vergütung nach EEG ist die am wenigsten wirtschaftliche 
Variante.  
Die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen im Mieterstrommodell wird im Folgen-
den nicht betrachtet, da der_die verpflichtete Gebäudeeigentümer_in 
sein_ihr Dach einem Dienstleister für Mieterstromanlagen zur Verfügung 
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stellen kann und dann keine Kosten bei der Pflichterfüllung hat (möglicher-
weise erhält sie_er eine Pachtzahlung). Inwieweit sich die Mieterstromanlage 
für den_die Betreiber_in rechnet, kann nicht pauschal bewertet werden, da 
die Kosten für den Umbau der Stromzähler und die Abrechnung stark variie-
ren können und der Anteil der Mieter_innen, die freiwillig am Mieterstrom-
modell teilnehmen, unterschiedlich hoch sein können. Aus Sicht des_der ver-
pflichteten Gebäudeeigentümer_in ist dies jedoch irrelevant, solange sie_er 
einen Dienstleister findet. 
Ein_e verpflichtete_r Gebäudeeigentümer_in hat aber immer auch die Mög-
lichkeit einer Volleinspeisung des Solarstroms nach EEG. Wenn also die Wirt-
schaftlichkeit für den Fall der Volleinspeisung nachgewiesen ist, erübrigt sich 
der Nachweis, dass der Betrieb einer Mieterstromanlage wirtschaftlich ist o-
der ein Dienstleister gefunden würde. 

 

Vor diesem Hintergrund werden in dieser Studie folgende Fälle unterschieden: 

6.1 Betrachtete Fälle: Einfamilienhäuser 

Für Einfamilienhäuser werden folgende Fälle unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle 
EFHs ein Satteldach mit einer Bruttodachfläche (BDF) von durchschnittlich 92 m²aufweisen. 

Anlagengrößen 

Neubau, maximale Größe  
(80 % der in südlicher Richtung orientierten Dachhälfte):  6,13 kW 
Neubau, Mindestgröße (30 % der BDF):  4,6 kW 
Bestand Dachsanierung, Mindestgröße:  3,0 kW 

Ausrichtungen 
Südausrichtung 45° Neigung:  1.021 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 
Süd-Ostausrichtung 45° Neigung:  962 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 
Ostausrichtung 45° Neigung:  785 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 

Geschäftsmodelle 
a) Selbstverbrauch von 25 % (bei max. Größe) bzw. 30 % (sonst) 
b) Volleinspeisung 

Der Anteil des Selbstverbrauchs des erzeugten Solarstroms liegt bei etwa 30 %, wenn die Solarstrom-
erzeugung pro Jahr etwa dem Verbrauch entspricht. Deshalb wird für die maximale Größe ein vermin-
derter Anteil am Selbstverbrauch von 25 % angenommen. Die Unterschiede in Bezug auf Neubau und 
Bestand beruhen nur auf der unterschiedlichen Mindestanlagengröße. 

Die optimale Ausrichtung und Neigung der PV-Anlage ist nach Süden mit 40° Neigung. Ein typisches 
Satteldach mit 45° Neigung repräsentiert somit mit 1.021 kWh/kW Solarstromertrag in Berlin fast den 
optimalen Ertrag.  Der Solarstromertrag beträgt bei Ostausrichtung und 45° Neigung 785 kWh/kW und 
stellt damit den schlechtesten Fall dar. Alle anderen Orientierungen von Ost über Süd nach West sowie 
einem anderen Neigungswinkel weisen einen Solarstromertrag zwischen den beiden Fällen (oder nur 
minimal davon abweichend) auf. Die Süd-Ost-Ausrichtung ist noch interessant bei Fällen, bei denen 
die Ost-Ausrichtung wirtschaftlich kritisch ist. Die Aufstellung von PV-Anlagen auf Flachdächern ist mit 
diesen Fällen abgedeckt, da diese für einen optimalen Ertrag nach Süden ausgerichtet werden können, 
so dass sich kein Unterschied zum Schrägdach ergibt. 
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6.2 Betrachtete Fälle: Kleine Mehrfamilienhäuser  

Für kleine Mehrfamilienhäuser mit 15 Wohneinheiten (WE) und einer typischen BDF von 317 m² wer-
den folgende Varianten untersucht. Die maximale Anlagengröße wird betrachtet, um zu untersuchen, 
welchen Einfluss die geringeren Anlagenpreise und Vergütungen auf die Wirtschaftlichkeit haben. Die 
maximale Anlagengröße wird allerdings nur bei Flachdächern bei abwechselnder Ost-West-Ausrich-
tung der Modulreihen erreicht, was zu einer geringeren Einstrahlung gegenüber der Südausrichtung 
führt. 

Anlagengrößen Neubau, maximale Größe (80 % BDF): 42,3 kW 
Neubau, Mindestgröße (30 % der BDF): 15,9 kW 
Bestand Dachsanierung, Mindestgröße: 6,0 kW 

Ausrichtungen Südausrichtung 45° Neigung:  1.021 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 
Süd-Ostausrichtung 45° Neigung:  962 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 
Ostausrichtung 45° Neigung:  785 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 
Ost-Westausrichtung 15° Neigung:  839 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 
Die maximale Anlagengröße auf einem Flachdach wird mit abwechselnder 
Ost-Westausrichtung der Modulreihen mit einer Neigung von ca. 15° er-
reicht. Ansonsten sind die Berechnungen für Schrägdächer ausgelegt (auf 
Flachdächern kann bei kleineren Anlagen immer die Südausrichtung ge-
wählt werden).  

Geschäftsmodelle a) Selbstverbrauch von 6 % für Allgemeinstrom 
b) Volleinspeisung 

Das Mieterstrommodell ist für vermietete Gebäude sinnvoll. Da dabei für 
den_die Vermieter_in keine Kosten entstehen, sondern ggf. Pachteinnah-
men erzielt werden können, ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für Mie-
terstromanlagen nicht erforderlich.  

6.3 Betrachtete Fälle: Große Mehrfamilienhäuser  

Für große Mehrfamilienhäuser mit 30 WE und einer typischen BDF von 633 m² werden folgende Vari-
anten untersucht. Die maximale Anlagengröße wird betrachtet, um zu untersuchen welchen Einfluss 
die spezifisch geringeren Anlagenpreise und Vergütungen auf die Wirtschaftlichkeit haben. Die maxi-
male Anlagengröße wird allerdings nur bei Flachdächern bei abwechselnder Ost-West-Ausrichtung der 
Modulreihen erreicht, was zu einer geringeren Einstrahlung gegenüber der Südausrichtung führt. 

Anlagengrößen Neubau, maximale Größe (80 % der BDF):  84,4 kW 
Neubau, Mindestgröße (30 % der BDF):  31,7 kW 
Bestand Dachsanierung, Mindestgröße:  6,0 kW 

Ausrichtungen Südausrichtung 45° Neigung:  1.021 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 
Süd-Ostausrichtung 45° Neigung:  962 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 
Ostausrichtung 45° Neigung:  785 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 
Ost-Westausrichtung 15° Neigung:  839 kWh/kW Solarstromertrag pro Jahr 

Geschäftsmodelle a) Selbstverbrauch von 3 % für Allgemeinstrom 
b) Volleinspeisung 
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7 Berechnungsergebnisse Wirtschaftlichkeit 

Für die in Kapitel 6 definierten Fälle wurden mit dem in Kapitel 4 vorgestellten Berechnungswerkzeug 
die Amortisationszeiten berechnet. Grundlage für die Auswahl der Fälle sind die im Solargesetz vorge-
sehenen Mindestgrößen. Die Amortisationszeiten wurden für die optimale Südausrichtung sowie für 
eine Süd-Ost- und für die reine Ostausrichtung berechnet. Die Süd-West- entspricht etwa der Süd-
Ostausrichtung. Die Westausrichtung hat eine etwas geringere Einstrahlung als die Ostausrichtung, 
allerdings kann bei einem Satteldach nach Ost und West immer auch die etwas günstigere Ostausrich-
tung gewählt werden. Die Neigung beträgt für diese Fälle immer 45° als typische Neigung für Satteldä-
cher. Für Flachdächer, auf denen die maximale PV-Leistung installiert werden soll, wird die Ausrichtung 
der Modulreihen abwechselnd nach Ost und West mit einer geringen Neigung von 15° gewählt. Dieser 
Fall wurde für die MFH zusätzlich berechnet.  

7.1 Amortisationszeiten Einfamilienhäuser 

Tab. 1 zeigt die Amortisationszeiten für typische Einfamilienhäuser in Berlin für unterschiedliche Anla-
gengrößen und Ausrichtungen. Bei Volleinspeisung und Vergütung nach EEG (Fall b in Tab. 1) ergibt 
sich eine Amortisationszeit von 20 oder weniger Jahren für die Ausrichtung Südwest bis Südost für alle 
Anlagenvarianten. Bei anteiligem Selbstverbrauch von 25 % oder 30 % ergeben sich Amortisationszei-
ten zwischen 12 und 18 Jahren in Abhängigkeit von der Ausrichtung von Osten über Süden bis Westen 
(Fall a in Tab. 1). 

Tab. 1: Amortisationszeit für PV-Anlagen auf typischen Einfamilienhäusern 

Amortisationszeit in Jahren 
PV-Anlagen auf  

Einfamilienhäusern 

Neubau  
maximale Größe 

6,1 kW 

Neubau 
Mindestgröße  

30 % BDF: 4,6 kW 

Bestand  
Mindestgröße  

3,0 kW 

Südausrichtung 45° Neigung 
(Ertrag 1.021 kWh/kW/Jahr) 

a) SV 25 %:  12 
b) VE: 18 

a) SV 30 %:  12 
b) VE: 18 

a) SV 30 %:  12 
b) VE: 18 

Süd-Ostausr. 45° Neigung 
(Ertrag 962 kWh/kW/Jahr) 

a) SV 25 %:  13 
b) VE: 19 

a) SV 30 %:  12 
b) VE: 19 

a) SV 30 %:  12 
b) VE: 20 

Ostausrichtung 45° Neigung 
(Ertrag 785 kWh/kW/Jahr) a) SV 25 %:  16 a) SV 30 %:  15 a) SV 30 %:  15 

SV = Selbstverbrauch, VE = Volleinspeisung 

7.2 Amortisationszeiten kleine Mehrfamilienhäuser 

Tab. 2 zeigt die Amortisationszeiten für kleine Mehrfamilienhäuser mit 15 WE, die bei Volleinspeisung 
für geneigte Dächer mit einer Ausrichtung von Südost bis Südwest in allen Fällen unter 20 Jahren liegen 
(Fall b in Tab. 2). Bei anteiligem Selbstverbrauch von 6 % des Solarstroms für den Allgemeinstrom ist 
die Amortisationszeit kürzer und sogar bei reiner Ostausrichtung liegt sie noch bei 20 Jahren für die 
Anlagengröße von 15,9 kW (Fall a in Tab. 2). Da die Anlagenpreise pro kW Leistung für kleinere Anlagen 
höher sind, ist die Amortisationszeit für die 6 kW große, nach Osten ausgerichtete PV-Anlage mehr als 
20 Jahre. In diesem Fall kann durch die größere Anlage mit 15,9 kW die Wirtschaftlichkeit erreicht 
werden gegenüber der Mindestgröße von 6,0 kW. Für kleine MFH mit Flachdächern und einer maxi-
malen PV-Anlagengröße von 42,3 kW mit einer Ost-Westausrichtung der Modulreihen ergibt sich eine 
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Amortisationszeit von 18 Jahren für die Volleinspeisung und von 16 Jahren bei anteiligem Selbstver-
brauch von 6 %.     

Tab. 2: Amortisationszeit für PV-Anlagen auf typischen kleinen Mehrfamilienhäusern mit 15 WE 

Amortisationszeit in Jahren 
PV-Anlagen auf  

kleinen MFH (15 WE) 

Neubau  
maximale Größe  

42,3 kW 

Neubau  
Mindestgröße  

30 % BDF: 15,9 kW 

Bestand  
Mindestgröße  

6,0 kW 

Südausrichtung 45° Neigung 
(Ertrag 1.021 kWh/kW/Jahr) - 

a) SV AS 6 %: 15 
b) VE: 16 

a) SV AS 6 %: 16 
b) VE: 18 

Süd-Ostausr. 45° Neigung 
(Ertrag 962 kWh/kW/Jahr) - 

a) SV AS 6 %: 16 
b) VE: 18 

a) SV AS 6 %: 17 
b) VE: 19 

Ostausrichtung 45° Neigung 
(Ertrag 785 kWh/kW/Jahr) - a) SV AS 6 %: 20  

Ost-Westausr. 15° Neigung  
(Ertrag 839 kWh/kW/Jahr) 

a) SV AS 6 %: 16 
b) VE: 18 

- - 

SV AS = Selbstverbrauch für Allgemeinstrom, VE = Volleinspeisung 

7.3 Amortisationszeiten für große Mehrfamilienhäuser 

Tab. 3 zeigt die Amortisationszeiten für große Mehrfamilienhäuser mit 30 WE. Diese sind bei der Min-
destgröße im Bestand mit 6,0 kW bei Volleinspeisung naturgemäß gleich wie bei kleinen MFH, bei an-
teiligem Selbstverbrauch etwas länger, da der Selbstverbrauchsanteil nur 3 % beträgt. Da die Mindest-
anlagengröße im Neubau mit 31,7 kW doppelt so groß ist wie bei kleinen MFH mit 15,9 kW und damit 
die spezifischen Kosten pro kW Leistung geringer liegen, errechnen sich auch hier die Amortisations-
zeiten für alle Fälle von Osten über Süden nach Westen unterhalb von 20 Jahren. Auch bei Maximal-
belegung des Daches in Ost-Westausrichtung ergibt sich eine Amortisationszeit von unter 20 Jahren, 
obwohl die Einspeisevergütung für die Anlagengröße geringer ist, was aber durch einen günstigeren 
Anlagenpreis weitgehend kompensiert wird.   

Tab. 3: Amortisationszeit für PV-Anlagen auf typischen großen Mehrfamilienhäusern mit 30 WE 

Amortisationszeit in Jahren 
PV-Anlagen auf  

großen MFH (30 WE) 

Neubau  
maximale Größe  

84,4 kW 

Neubau Mindest-
größe 30 % BDF  

31,7 kW 

Bestand  
Mindestgröße  

6,0 kW 

Südausrichtung 45° Neigung 
(Ertrag 1.021 kWh/kW/Jahr) - 

a) SV AS 3 %: 14 
b) VE: 14 

a) SV AS 3 %: 17 
b) VE: 18 

Süd-Ostausr. 45° Neigung 
(Ertrag 962 kWh/kW/Jahr) - 

a) SV AS 3 %: 14 
b) VE: 15 

a) SV AS 3 %: 18 
b) VE: 19 

Ostausrichtung 45° Neigung 
(Ertrag 785 kWh/kW/Jahr)  

a) SV AS 3 %: 18 
b) VE: 19 

 

Ost-Westausr. 15° Neigung  
(Ertrag 839 kWh/kW/Jahr) 

a) SV AS 3 %: 17 
b) VE: 19 

- - 

SV AS = Selbstverbrauch für Allgemeinstrom, VE = Volleinspeisung 
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8 Zusammenfassung 

Für die betrachteten und dargestellten Fälle konnte gezeigt werden, dass die Amortisationszeiten für 
PV-Anlagen in Berlin unter den im April 2019 geltenden Bedingungen deutlich unter 20 Jahren oder 
bei maximal 20 Jahren liegen. Da davon auszugehen ist, dass sich die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlagen 
im Rahmen der Weiterentwicklung des EEGs nicht verschlechtert (siehe Kap. 2), ist die große Mehrzahl 
der im Rahmen der PV-Pflicht zu realisierenden PV-Anlagen als wirtschaftlich anzusehen.  

Bei kleinen PV-Anlagen auf EFH ohne anteiligen Selbstverbrauch beträgt die Amortisationszeit nur bei 
Ausrichtung zwischen Südost und Südwest weniger als 20 Jahre. Ob Dächer, die nach Westen oder 
Osten ausgerichtet sind, sich noch innerhalb der Nutzungsdauer von 25 Jahren amortisieren, kann ak-
tuell noch nicht festgestellt werden. Allerdings betrifft dies nur eine Minderheit der Gebäude, da die 
Mehrzahl der EFH den anteiligen Selbstverbrauch nutzen können, der wirtschaftlich attraktiv ist. 

Nicht berechnet wurde die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen auf Nichtwohngebäuden, die sich von 
den Wohngebäuden durch eine etwas geringere Einspeisevergütung und in vielen Fällen durch etwas 
geringere Strombezugskosten unterscheiden. Vorteilhaft bei Nichtwohngebäuden (Dienstleistung, Ge-
werbe, Industrie) ist, dass der Strombedarf vor allem tagsüber anfällt und somit ein deutlich höherer 
Anteil am Selbstverbrauch des erzeugten Solarstroms möglich ist, was die Wirtschaftlichkeit deutlich 
verbessert. Um den Sektor konkret abzubilden, müssten verschiedene Gebäudenutzungen und Ge-
schäftsmodelle unterschieden werden, was in diesem Rahmen nicht möglich war. Allerdings kann auf 
Basis der vorliegenden Berechnungen sicher davon ausgegangen werden, dass der Betrieb von PV-
Anlagen auf Nichtwohngebäuden immer dann wirtschaftlich attraktiv ist, wenn ein größerer Anteil des 
Solarstroms selbst verbraucht werden kann. Ist ein Selbstverbrauch nicht möglich, ist die wirtschaftli-
che Vertretbarkeit möglicherweise kritisch, allerdings kann dann das Dach in vielen Fällen an Dienst-
leister verpachtet und damit Investitionskosten vermieden werden.  

PV-Anlagen, die von Südost bis Südwest ausgerichtet sind, weisen alle eine Amortisationszeit von ma-
ximal 20 Jahren oder deutlich darunter auf. Bei Gleichverteilung der Ausrichtung der Berliner Gebäude 
mit Satteldächern sind die Hälfte davon nach Südost bis Südwest ausgerichtet. Da die solargeeigneten 
Dachflächen in Berlin nur zu 39 % Satteldächer sind (siehe Tab. 23 in (Stryi-Hipp et al. 2019)) und an-
genommen werden kann, dass bei der Hälfte dieser Gebäude ein anteiliger Selbstverbrauch (oder eine 
Mieterstromanlage) möglich sind, reduziert sich der Anteil der evtl. nicht wirtschaftlichen PV-Anlagen 
auf maximal 10 %, da auf Flachdächern immer eine optimale Südausrichtung gewählt werden kann. 
Somit ist die wirtschaftliche Vertretbarkeit für die große Mehrzahl der PV-Anlagen auf Berliner Gebäu-
den zweifellos gegeben.  

Nicht berücksichtigt sind dabei allerdings ein reduzierter Solarstromertrag aufgrund von (Teil-) Ver-
schattungen der Solaranlagen. Der Einfluss der Verschattung ist vermutlich meist relativ gering, da bei 
Nutzung der Mindestgrößen die PV-Module auf einen möglichst wenig verschatteten Ort auf dem Dach 
platziert werden können. Dies trifft insbesondere auf MFHs zu, da die Mehrzahl der Gebäude eine 
ähnliche Gebäudehöhe aufweist. Allerdings können EFHs in Gegenden mit großem Baumbestand teil-
weise deutlich von einer Verschattung betroffen sein. Außerdem können die Investitions- oder Be-
triebskosten der PV-Anlage im Einzelfall aus anderen Gründen deutlich höher als die angesetzten 
Durchschnittswerte ausfallen und damit die Amortisationszeiten erhöhen. Hierzu sind, wie im Solarge-
setz vorgesehen, Befreiungen von der Pflicht zu definieren, die bei entsprechendem Nachweis zu ge-
währen sind. 
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Das Kurzgutachten konnte zeigen, dass die Erfüllung des Solargesetzes durch Installation einer PV-An-
lage für die große Mehrheit der Berliner Gebäudeeigentümer_innen wirtschaftlich vertretbar ist, Die 
Amortisationszeiten betragen meist deutlich weniger als 20 Jahre bei einer Nutzungsdauer von min-
destens 25 Jahren. Weiter wurde dargelegt, warum davon ausgegangen werden kann, dass die für das 
Jahr 2019 vorliegenden Berechnungsergebnisse auch in den kommenden Jahren gültig sind, solange 
das regulative Umfeld für PV-Anlagen nicht grundsätzlich geändert wird. 
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10 Anhang Berechnungen 

Im Folgenden sind Screenshots der Berechnungen mit dem Solarstromrechner des Umweltinstituts 
München zur Verdeutlichung der Vorgehensweise abgebildet. 

EFH, Südausrichtung, 45° Neigung, 3,0 kW, Volleinspeisung 
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EFH, Südostausrichtung, 45° Neigung, 4,6 kW, 30 % Selbstversorgung 

 

 

EFH, Ostausrichtung, 45° Neigung, 6,1 kW, 25 % Selbstversorgung 
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MFH klein, Südausrichtung, 45° Neigung, 6,0 kW, Volleinspeisung 

 

 

MFH klein, Süd-Ostausrichtung, 45° Neigung, 15,9 kW, 6 % Selbstverbrauch 
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MFH klein, Ost-Westausrichtung, 15° Neigung, 42,3 kW, Volleinspeisung 

 

 

MFH groß, Südausrichtung, 45° Neigung, 31,7 kW, 3 % Selbstverbrauch 
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MFH groß, Ostausrichtung, 45° Neigung, 31,7 kW, Volleinspeisung 

 

 

MFH groß, Ost-Westausrichtung, 15° Neigung, 84,4 kW, Volleinspeisung 
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